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Aenderungder Preisgrenzen bei der Luxuswarenabgabe .DerStadtsenat
hat heute die Preisgrenzen nach demLuxuswarenabgabegesetzmitGiltig - ¬
keit vom. FebruaranbeinachstehendenGegenständengeändert ;hier-¬
nsch gelten als Luxuswaren :Taschenuhrenüber 20 . 000K ,Kunstwerke
über5000K ,Lorgnonsüber5000K ,Spielsachenüber5000K ,Zucker¬
warenüber 1700K ,Rumüber 1400K ,Grabkränzeüber 1500K ,Grabbukett

über 500 K ,Grabsteine über 50 . 000K ,Haarwässer über 500 K ,Brillan - ¬
tine über 300 K ,Hautpflegemittel über 200 K ,Toiletteseife über400k

Seidenstoffeüber10 . 000K ,Regenschirmeüber10,000K ,Stöckeüber
1200K ,Herrnhüteüber 9000K ,Damenhüteüber 12 . 000K ,Hutformen
über8000K ,Hutgirlandenüber1500K ,künstlicherGrabschmucküher
2000K ,Krawattenüber 2200K ,Rahmenüber 5000K ,Hänge -undSteh¬
uhren über 30 . 000K ,Beleuchtungsartikel über 10 . 000K ,Taretenüber

1500K ,bei Klavierenwerdenkünftigdie ersten 40000KohneRück¬
sichtaufdenPreisdesInstrumentesalsabgabefreibehandelt,bei
allenanderenInstrumentendie ersten4000K ,bei Pfandpostensind
dieersten20-000Kabgabefrei.

DieBehandlungderLebensmittelzuschüssefürdieBemessungderFürsos
gesbgabe .Die nach § 5 des Bundesgesetzes vom21 .Bezember1921( Abbaus
gesetz )auszuzahlenden Lohn -und Gehaltssuschüsse für Personenin

einemArbeitsverhältnisgebührendemArbeits -( Dienst - )nehmernauf
GrundihresArbeits-(Dienst-)vernältnissesundsinddahernach§3
des Fürsorgeabgabengesetzes dieser Abgabe zu unterziehen .In die Be- ¬

messungsgrundlagesind dahereinzubeziehen :DieZuschüssefürdie
DienstnehmerunddieZuschüssefür dienichterwerbstätigenFrauen
(Lebensgefährtinnen ,Wirtschaftsführerinnen)derDienstnehmerindem
tatsächlich an demArbeits -( Dienst - )nenmerausbezahltenBetrage .
Bei den nach demAbbaugesetzzu leistenden Kinderzuschüssenhandelt

es sichumeineArtSozialversicherungseinrichtungundsinddaherdie
Kinderzuschüsseals abgebafreizubehandein.

BeteiligungderGemeindeWienanderAnkerbrotfabrikMendl.Finanzaus-¬
schußundStadtsenathabeneinerVorlageihre Zustimmungerteilt ,wo¬
nachdie Gemeindean der AnkerbrotfabrikMendl ,derenUmwandlungin
eine Aktiengesellschaftsich gegenwärtigvollzieht ,Interessenimmt
DieGemeindeerwirbt30 . 000StückAktienundwirddadurchMitbesitærin
eines Zwangigstels des Unternehmens .Gleichzeitig werden Abmachungen

getroffen ,denenzufolge der GemeindeWienbei der nächstenKaritals
vermehrungeineVergrösserungdieserQuotezugesichertist .

Stellenbesetzung.AnlässlichderWiedereröffnungderstädtiszhen
Granitbrüchein Mauthausengelangtdie WerksleiserstellezurBe¬
setzung.NähereBestimmungenimAmtsblattderStadtWienNr. 8vom
28Jänner1922 .„

DieVerpflegsgebührunddiebesonderenGebührenindenKrankenanstelten
DexStadtsenatals LandesregierunghatdieVerpflegsgebührinsämtli
henSpitälernWiensab6 .Febermit1000KrenenproTagfestgesetzt .
uchdieserBetragreichtnatürlichnichthin ,diewirklichenausga¬

benzu decken .Es wirdalso das Betriebsdefizit der Spitäler nochim¬
besonderen

meranderweitiggedechtwerdenmüssen .- Auchdie/GebührenfürSach- ¬
aufwandundAerztehonorarebei densogenanntenKlassenpatientender
Fondsanstalten wurden vom Stadtsenat genehmigt .Dr Magistrat hat

gleichzeitigeinenErlassunterbreitet ,welchersichmitderRegelung
derBesonderheitenbeschäftigt .DieZahlderfür diesePatienten
zurVerfügungstehendenBettendarf6 %desGesamtbelagesnichtüber
schreitenEineReservierungauchdieserBettenfürKlassenpatienten
ist verboten
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DieAusscheidungvonBüchernausdenSchülerbibliotheken .DerBezirks-¬
schulrsthat in seinerheutigenVellversammlungnachfolgendeamtliche

eststellung besvhlossen .In der letzten Zeit wurdevonderkbrikalen
PresseeinBeschlussderII .FachsektiondesBezirkschulratesbetref¬
fend die Auscheidung ungeeigneter Bücher aus denSchülerbibliotheken
zumGegenstandunerhörter Angriffe gemacht ,Manscheute sichdabei
nicht ,mitunglaublichenVedächtigungenundVerdrehungenvonTatsachen
zu erbeiten ,ja manverstieg sich seibst zu bewusstenUnwahrheitenund
versuchtein denKreisender ElternVerwirrungundMistreuengegen
chulbehördlicheVerfügungenzu erzeugen .DerWienerBezirkschulrater

greirt die erste Gelegenheit ,umin seiner Vellsitzung zumAusdruckzu
bringen ,dass der Beschluss betreffend die Reinigung derSchülerbiblie .

theken ven ungeeignetenJugendschriften aus rein erziehlichenGründen
gefasst wurdeunder sich dabeiin voller Uebereinstimmungmit demUr¬

eil ellerrichtunggebendenFachleuteaufdiesemGebietohneUnterschis
der Parteistellungweiss .In der Republikist kein Flatz fürausgespre-¬
chen menarchistische Tendenzschriften ,in einem modernenSchulbetrieb

keinPlatzfüreigenskonstruiertelebensfremde,düslicheJugendlite-¬
ratur ,die den Geschmackverbildet und das ernsteste Hemmnisfürdas
VerständnisernsterKunstwerkebildet .DerBezirksschulratwirdsich
durchpolitischeWühlereibeiderDurchführungseinerihmvomGesetz
estelltenAufgabe ,bei derAuswahlderLektürefür dieSchuljugend

ne pflichtgemässeObsorgeauszuübenunddie Schülerbibliothekenin
edernemGeiste auszugestalten ,in keiner Weisestören lassen .Erist .

berzeugt ,dassdie gesamteElternschaftbei ruhigerUeberlegung
indunparteiischerBeurteilungderVerfügungdesBezirksschulrates,die
aur vemInteresse für die künftige Jugendbestimmtist ,an seinerSei - ¬

steht . "

neueMilchpreis .Morgentritt derneueMilchpreisinKraft .Der
MagistratmachtausdiesemAnlassderaufaufmerksem,dassalleBetrie-¬
be ,diedenneuenProisverkangendürfendassindMolkereienmitFi¬
albetrieb sowiealle Betrdebe ,die aus letzteren Milchbeziehen ,wer¬

halten sind ,in ehrenBetriebsstätteneinenvonderMilchversorgungs-¬
stelle vidierten diesbezüglichenAnschlagan leicht sichtbarerStelle
enzubringenUmdie Konsumentenver Uebervorteilungzu schützen ,wird

mKriegswucher -und Marktamtdie Preiseinhaltung kontrelliert ,vor
allemaber aufs schärfste üeberwachtwerden ,dass nur in denhiezube¬
rschtigten Verkaufsstellender höherePreis eingehobenwird .

DieWienerWehnbausteuer .DerFannszausschusserledigteheuteineiner
fünfstündigen Sitzung das Gesetz über die Wehnbausteuer .Hiebeiwurde
eineReimnvenBestimmungender Vorlagegeändert .DieBestimmungüber
ieParifikationwurdedahinergänzt,dasseinVergleichmitGebäuden
ihnlicher Verwendungsart zu erfolgen habe und die Bestimmung des Miet - ¬

wertesjeweilsmindestensfüreinZinsquartalGeltunghabensoll .GR.
Kunschakstellte den antrag ,die Bestimmungenzu streichen ,dieeine
igene Parifikatien für die Wohnbausteuer ermöglichen .Der Antrag wur - ¬

deabgelehnt ,nachdemderBerichterstatterGR.Dr .Dannebergarauf
erwiesennatte ,dass das veraltete Hauszinssteuergesetzdie Zinsefür

zweiJahrebestimme,sodassdieEigenhausbesitzergegenüberdenMie-¬
ternungeheuerbegünstigtwären,wennnichtoineeigeneParifikation
fürdieWehnbausteuererfolgeDieFeststellungdesMietwerteskann

erhalbeinervierzehntägigenFristbeiderBescherdekommissionan

DiegestaffelteSkaladerSteuerwurdeunverändertzumBeschluss
erhoben.HiebeistelltederBerichterstatterfest ,dasseineVerände-¬
rungderSkalsderbisherigenMietaufwandsteuernetwendiggewordensei
weilsichdieMietzinseverschebenhätten .Zinse ,dievoreinemJahre
alsuxuszinsegeltenkonnten ,sindheutevielfachschonZinsefürmit
lere Wehnungen .Essei insbesondersausdenKreisenderhöhrenBeam-¬
tenschaft ,dieihreWehnungenals Kulturbesitzverteidigen ,derdfin¬
gendeWunschgeäussertworden ,die AufrechterhaltungihrerWohmnige.
zichedurcheineallzuhoheSteuerunmöglichzumachenDieBerücktsich
tigungdesFamlienstandesbeiderSkals ,dieGR.Kunschakverlangte,
würdeKomplikationenergeben,dieumsogrösserwären,alsdabeizugleichdasEinkommenmitberücksichtigtwerdenmüsseEsseiüberfäüs-¬
sigreichenLeutenwegeneinergressenKinderzahleineHerabsetzung
der Wehhbausteuerzuzabilligen .DaaberdieEinkommensteuerbemessung
weitzurückist ,könneneinesolchererfahrennichteingeschlagen
werden.ie BestimmungnachderdenärmstenSchichtenderBevölkerungdie
SteuerbisaufeinDrittelherabgesetztwerdenkann,wurdedaniner-¬
weitertdassaucheinevölligeNachichtdurchdenMagistraterfol¬
genkönne.GR.Kunschakbeantragte,dassdienachdem1 .Msierfolgt
SteigerungderNebengebührennichtdieGrundlagefürdieBemezsungder
WehnbaxteuerbildenselleDeramtragwurdeabgelehnt,wobeiderBe-¬
richterstsaferankündigte,dassdasSteuerertägrnisnachderersten
EinhebungimMaisogleichsorgfältigüberprüftwerdeundmansich
danndarüberwerdeklarwerdenkönnen,obdieSteuernichteinJahr
langunverändertauf der Grundlageder Maizinseeingehebenwerden
kann .EineScheidungderLeistungdesMietersin reinenZinsundNe¬
gebührenseischwermöglic

BeschlessenwurdeweiterdiedemHauseigentümerfürdasInkas-¬
segebührendeEntschädigungeinheitlichmit4%festzusetzen.Die
BestimmungüberdieVerwendungderAbgabewurdedahinergänzt,dass
dervendenGeschäftslckaleneingehobeneSteueranteilfürGemeindezwe
keundderfürWohnungeneingehebeneTeilderAbgabefürdieErbau-¬
ungundErhaltungvenWehnhäddernsowieSiedlungszweckezuverwenden
istAusserdemsellderErtragderSteuervonWohnungenfürdleVers
inaungundFilgungvonAnleihenzumZweckeder EgbauungundErhal¬

tungvenNehnungemverwendetwerden.HiebeiteiltederReferentmit,
soweitdie Erhaltungder Räuserin Betrachtkomme,die Gemeindebei
demverhältnismässigZeringenSteuerertragnatürlichnichtdieVer-¬
pflichtungzurErhaltungallerWienerWehnhäuserübernehmenkönne,
Sie wirdaberdochin die Lageversetztwerden ,in vielenlebenswich
tigenReparaturen,dieeineallzugresseBelastungderMieterergeben
würdeneinzugreifen.DiesesEingreifenwirdsichaufKleinwohnungen
zubeschränkenhaben.AuchinFällen ,indenendasStadtbauamtesals
zweckmässigerachtet ,demelierungsreifeHänserwiederin Standzu
setzenundmandenMietrndieserHäuserunmöglichdiedaraufent-¬
springendeLastauferlegenkönne ,werdedie Gemeindeeingreifenmüs-¬

A InderDebatte,andersichdieGR.Angermayer,Hengl,Dr.
Kienböck,KunschakundZimmerlbeteiligten ,sprachbesondersGR.Kun-¬
schaksichdafüraus ,dassderErtragderWohnbausteuerausschliess-¬
lichfürNeubautenundnichtfürReparaturenverwendetwerdensoll

DieVerlagegelangtFreitagindenStadtsenatundwirdamMen¬
tagdenWienerLandtagbeschäftigen.
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